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Bericht 
des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (620 der Bei­
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Volksrepublik Polen über 
die Zusaminenarbeit auf den Gebieten der 

Kultur und Wissenschaft 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am. 
4. Mai 1973 in Verhandlung genommen. Nach 
einer Debatte, an der sich außer dem Bericht­
erstatter die Abgeordneten Dr. E -r mac 0 r a, 
BI e c h a und Dr. Eduard Mo se r sowie Frau 

In der Zeit vom 24. bis 28. Jänner 1972 Bundesminister Dr. Hertha F i r n b erg betei­
haben in Wien Verhandlungen zwischen einer ligten, wurde einstimmig beschlossen, dem Natio­
österreichischen und einer polnischen Regierungs- nalrat die Genehmigung des gegenständlichen 
delegation betreffend den Abschluß eines "Ab- Abkommens zu empfehlen. 
kommens über die Zusammenarbeit auf den Ge- Außerdem ist der Ausschuß für Wissenschaft 
bieten der Kultur und Wissenschaft"stattgefun- und Forschung der Meinung, daß die Erlassung 
den. eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 

Das Abkommen wurde am 28. Jänner 1972 Art. 50 Abs. 2 B-VG zur überführung des Ver­
in Wien paraphiert und am 14. Juni 1972 unter- tragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
zeichnet. Dieses Abkommen stellt einen länger- entbehrlich erscheint. 
fristigen Rahmenvertrag dar, der die Basis für Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
zukünftige konkrete Austauschrnaßnahmen im schuß für Wissenschaft und Forschung den A n­
wissenschaftlichen, wissenschaftlich-technischen t rag, der Nationalrat wolle dem Abkommen 
und künstlerischen Bereich zwischen den Ver- zwischen der Republik Osterreich und der Volks­
tragsparteien bilden soll. republik Polen über die Zusammenarbeit auf den 

Gebieten der Kultur und Wissenschaft samt An-Der vorliegende Staatsvertrag ist als gesetzes-· 
ergänzender Vertrag zu qualifizieren und bedarf hang (620 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmi- Genehmigung erteilen. 
gung durch den Nationalrat. Wien, am 4. Mai 1973 

Dr. Kaufmann 
Berichterstatter 

Radinger 
Obmann 
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